
Stadt Fürstenberg I Havel
mit den On$eilen Ahthymen, Baßdod, Blumenow, Bredereiche, Himmelpbrt, Steinfötde, Tomow und Zoouen

Der Bürgermeister

Auskunft erteilt:

Frau Jandt
Zimmer:

24
Telefon:

346-33
eMail:

sylvia-jandt@stad!fu eßtenberg-havel.de

lhre Zeichen lhre Nachricht vom Meine Nachricht vom

Anfrage der FraKion DIE LINKE gemäß § 5 der Geschäftsordnung zum Thema Bebauungsplan Nr. l4,,Kompos-
tieranlage für Laub und Gartengrünschnitt"

Sehr geehrter Herr Saborowski,

mit Datum vom 22.10.2018 stellte die Fraktion DIE LINKE eine Anfrage an die Vemaltung, die wie folgt beantwortet

wird:

1. lst der Ven ,altung der Bauantrag vom 03.11,2016 bekannt?

Antwort:

Der,,NuEungsänderungsantrag einer bestehenden Fahrsiloanlage" (bishenges M des Landkreises Oberhavel 2498-15-

37) als ,,emeute Antragstellung" ist der Verwaltung bekannt. Der Antragsteller bezieht sich in diesem Antrag auf ein

bereits im Jahr 2015 eingeleitetes, zwischenzeitlich aber unterbrochenes Verfahren.

2. Wenn ja, welche Anderungen gegenüber den anderen Anhägen gibt es?

Antwort:

Vor dem Antrag mit Datum vom 03.1 1 .2016 gab es nach Kenntnis der Ven/valtung nur einen weileren Antnag, und zwar

den vom 15.09.2015. Nachfolgende Anderungen zwischen beiden Anträgen sind zu nennen:
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Anderung Anhas 15.09.2015 Antrag 03.11.201G

Name NuEungsänderung einer Fahßiloan-
lage in eine Anlage zur Kompostie-

rung von Gninabfällen und kommuna-

lem Klärschlamm

UmnuEung einer Fahßiloanlage zur
Kompostieranlage

Ansprechpartner des Bauherm Jürgen Theis Hen v. Schönfels
E ntwu rfsverfasse r HCW Architekten u. lngenieure Plan P Gesellschaft für Planung und

Prüfung mbH

Nr. 6 der Baubeschreibung

Bauqrund Keine Anqaben tragfähig

Grundwasserverhältnisse Keine Anoaben Unter Gründungssohle

Fundamente Keine Anqaben Beton

Tragkonstruktion Stahlbeton (Bestand) Beton
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Außenwände Stahlbeton (Bestand) Stahlbeton (vorgefertigte Betonelemen-

te)

AußenputrJAußenwand Keine Angaben Flüssigkeitsdichte Beschichtung (bitumi-

nöser Schutzanstrich)

Böden Stahlbetonbodenplatte (Bestand) Asphaltdeckschicht auf Trennlage und

Betonbodenplatten

Sonst. ergänz. Angaben keine Die bestehende Siloanlage bleibt in ihren

Dimensionen erhalten und wird gemäß

aktuellen Anforderungen der Technik

saniert.
Betriebsbeschreibung Nr. 5 ge-

naue Bezeichnung des beantrag-

ten Vorhabens

Nutzungsänderungsverfahren zur
Einrichtung einer Kompostieranlage

für den Eigenbetneb der Landwirt-

schaft Blumenow als privilegiertes

Vorhaben

Sanierung und UmnuEung der beste-
henden Fahrsiloanlage zur Kompostier-

anlage

Erklärung von Plan P Aktennotiz vom 19.10.2016, dass der
bisher laulende Antrag (AZ 02498-15-
37) vom 15.09.2015 im Einvemehmen

mit der Bauordnungsbehörde beendet

wird und die gesammelten Erkennt-

nisse in einem neuen Ankag erneut
eingereicht werden.

Dieser Bauantrag wurde weitergefüh(
und mit Datum vom 22.03.2018 von der
Bauordnungsbehörde abgelehnt.

3. Die Einstufung von Klärschlammzwischenlagern erfolgt üblicheniveise gemäß 4. BImSchV Nr. 8.12.2 (Anlagen
zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ...). Der Antragsteller bean.
tragte aber eine Einstufung nach Ziffer 8.5.2 der 4. BlmSchV (Anlagen zur Ezeugung von Kompost aus ordgani.
schen Abfällen ...). Wie schätzt die Venraltung diesen Widerspruch ein?

Antwort:

0b hier ein Widerspruch besteht, hat die VeMaltung nicht zu beurteilen, da sie nicht Träger des Verfahrens (hier Blm-
SchV) ist,

4. Der Antragsteller bewertete seinen Antrag als ,,landwirtschaftlich privilegiert". Wie bewertet die Venvaltung
die landwirtschaftliche Privilegierung des Vorhabens unter dem Aspeh, dass weit über 750/o der verarbeiteten
Abfälle (§201 Bau GB) eben nicht aus der eigenen Landwirtschaft des Anhagstellers stammen, sondern zuge.
kauft werden?

Antwort:
Die Venualtung ist nicht Träger des Verfahrens. Aus genanntem Grund hat die VeMaltung hier keine Bewertung vozu-
nehmen. Der Landkreis 0berhavel (FB Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) hät mit Datum vom 15,0S.2017
das Vorhaben als privilegiert eingestuft.

5' Die Fläche des Bebauungsplanes Nr. 14 wurde seit 1990 nicht mehr landwirtschaftlich genutzt. lnwieweit hält
die Verwaltung die Nutrungsart ,,Fahrsiloanlage" für gegeben, da sie seit ,l990 nicht mehr als solche genutrt
wurde.

Antwort:
lnwieweit hier eine Änderung der NuEungsart eingetreten sein könnte, hat die Verualtung nicht zu beurterlen, da sie
nicht Träger des Verfahrens ist.

Mit freundlichen Grüßen
fffuftrag

Jandt
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